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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §367 Z26;

VStG §6;

Rechtssatz

Dem Bf wurde vorgeworfen, den Au<agepunkt 10 betre=end Anschläge hinsichtlich des Rauchens und der

Verwendung von o=enem Licht und Feuer nicht eingehalten zu haben. Mit dem Vorbringen in der Berufung, es handle

sich um eine Entfernung während der Dauer einer Renovierung, wird kein Notstandsgrund geltend gemacht.
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